
TOP 1.3.6  

Stellungnahme zu der Anfrage der FWG-Fraktion betr. 
„Gutachten und Beratungsaufträge der Gemeinde Schmitten der Jahre 2021 und 2022“ 

Derzeit laufen die Arbeiten an der Erstellung des Jahresabschlusses 2021. Dieser ist die Basis für die 

Haushaltsgenehmigung 2023, darum prioritär und soll im Frühjahr 2023 finalisiert sein. Sobald der 

Jahresabschluss 2021 vorliegt, können auch die Fragen zu den Gutachten und Beratungsaufträgen 

2021 beantwortet werden.  

Im Anschluss soll zügig am Jahresabschluss 2022 gearbeitet werden. In diesem Rahmen werden dann 

auch die Fragen zu den Gutachten und Beratungsaufträgen 2022 beantwortet. 

Schmitten, den 29.03.2023 
Der Gemeindevorstand 
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